
6. Beiblatt Beibla.tt zur Par1a.mentskorresi?ondenz. ~O.Dezember 1951. 

Kein Gesetz zur Preisrege1ung der § 3-WohguAßen, ___ 

A n f ra g e b e a n w woo r tun g. 

Zu der von den AbS' H 0 r n und Genossen a.m 20.Juni 1951 gestellten 

Anfrage, betreffend Preisrege1ung der § 3-Wohnungen, teilt Buniesminister 

für Inneres Bel m erfolgendes mita 

Das Bundeeministeriumfür Inneres beabsiohtigt nicht, eine 

Regierungsvorlage aus~uarbeiten, welche eine Änderung des PreiBregelungs~ 

gesetzes 1950, BGB1~Nr.194/l950, im Sinne einer Einbeziehung der Vermietung 

von Bestandobjekten in Gebäuden, die einen bedeutenden Xriegssohaden er

litten haben (häufig als u§ 3-Wohnungen lt bezeiohnet), in die Preisregelung 

zum Gegenstande hätte. Ein soloher Eingriff in zum ~eil schon lange 
bestehende Reohtsverhäl tnisse, die infolga der V1elfal t m8g1icher Vereinr", 

barungen zur -Tragung der Instandsetzungskosten fast ausnahmslos sehr 

kompliziert sind, würde na.ch Ansicht des. Bundesmin1steriums für Inneres 

eine Rechtsunsioherhelt nach sich ziehen. 

Abgesehen von diesen materiell-rechtliohen Bedenken wäre zur beh8rd

lichen Regelung der gegenständlichen Rechtsverhältnisse ein Verwaltungs

apparat notwendig, der bel der gegenwärtigen personellen Lage der Preis

behörden auch nicht annähernd geschaffen werden könnte. 
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